
Stand: Juni 2025 

 

Informationen zur Beantragung von Gründungszuschuss 

 

Sie haben den Gründungszuschuss beantragt und benötigen hierfür eine fachkundige 

Stellungnahme? 

 

➢ Zum Nachweis der Tragfähigkeit der Existenzgründung ist der Agentur für Arbeit Freiburg unter 

anderem die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle vorzulegen.  

 

➢ Fachkundige Stellen sind zum Beispiel die Industrie- und Handelskammern (IHK), die 

Handwerkskammern (HWK), Banken, Fachverbände oder sonstige Stellen, wie zum Beispiel 

Steuerberatungen, Wirtschaftsprüfer*innen, Unternehmensberatungen, Einrichtungen der 

Existenzgründungsberatung. 

 

➢ Bei welcher Stelle Sie die Stellungnahme einholen, können Sie selbst entscheiden. Die Agentur für 

Arbeit übernimmt keine Kosten, die Ihnen durch Ihre Wahl entstehen. 

 

➢ Bei Fragen zur Zuständigkeit einzelner fachkundiger Stellen (Gewerbe, freie Berufe) fragen Sie 

gerne rechtzeitig und vorab bei der von Ihnen ausgewählten Einrichtung nach.   

 

➢ Jede fachkundige Stelle kann die Tragfähigkeitsbescheinigung nur abgeben, wenn ihr ein 

schlüssiges Gründungskonzept vorliegt.  

 

Die benötigten Unterlagen können z.B. kostenfrei über die Unternehmenswerkstatt Baden-

Württemberg oder das Existenzgründerportal des Bundes erstellt werden: 

https://www.uwd.de/web/uwd/gruendung   

https://www.existenzgruendungsportal.de  

 

 

 

Beispiel: Fachkundige Stellungnahme durch die IHK Südlicher Oberrhein 

 

Zuständigkeit:  

➢ Gründung mit Standort Südlicher Oberrhein, gewerbliche Gründung mit IHK Zugehörigkeit 

 

➢ Website: https://www.ihk.de/freiburg/starthilfe/unternehmensgruendung/gruendungszuschuss-

6090012    
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Folgende Unterlagen werden von der IHK für die Stellungnahme benötigt: 

➢ das Formular Stellungnahme der fachkundigen Stelle zur Tragfähigkeit der Existenzgründung mit 

Ihrer Kundennummer bei der Agentur für Arbeit und Namen und Team des/r Ansprechpartner*in. 

Hinweis zu Punkt C 16 (und 17) im Formular der Stellungnahme: die Scheinselbstständigkeit wird 

nicht seitens der IHK geprüft. 

 

➢ tabellarische lückenlose Lebensläufe aller Gründer*innen einschl. Zeugnisse (auch 

Arbeitszeugnisse) und Befähigungsnachweis (Nachweis kaufmännischer, fachlicher Kenntnisse) 

 

➢ Angabe des Gründungsdatums 

 

➢ Businessplan (Textteil) und Finanzierungspläne (Zahlenteil als Tabelle) mit: 

 

aussagefähiger Beschreibung des Existenzgründungsvorhabens zur Erläuterung der Geschäftsidee 

 

privatem Finanzbedarf (private monatliche Kosten als Tabelle), typisch für einen Monat im ersten 

Jahr (nach der Gründung). Bitte beachten Sie die Kranken- und Pflegepflichtversicherungen ab der 

Gründung, sowie die Einkommenssteuer und die Altersvorsorge. 

 

➢ Kapitalbedarfsplan als Tabelle (Aufstellung über die erforderlichen Anschaffungen für die 

Gründung) 

 

➢ Finanzierungsplan als Tabelle (Aufstellung über die vorgesehene Finanzierung ohne 

Gründungszuschuss) 

 

➢ Detaillierte Umsatzplan auf Monatsbasis mit Erläuterung als Tabelle für 3 Jahre (Rumpfjahr + 2 

Jahre auf Monatsbasis) 

 

➢ Monatlicher Liquiditätsplan mit detaillierter Kostenaufstellung als Tabelle für 3 Jahre (Rumpfjahr + 2 

Jahre auf Monatsbasis) ohne Gründungszuschuss 

 

➢ Rentabilitätsvorschau/Ertragsvorschau als Tabelle für 3 Jahre (Prognose der zu erwartenden 

Umsätze und der betrieblichen Kosten als Gegenüberstellung) 

 

➢ Falls zutreffend:  

Die bisherigen Zahlen/Einnahmen der nebenberuflichen, selbstständigen Tätigkeit (BWA, GuV, 

Einnahmen, Überschussrechnung). Wir bitten um Darlegung der bisherigen Einnahmen. 

Die Begründung der letzten Geschäftsaufgabe. 

 

Ablauf:  

➢ Die erforderlichen Unterlagen sollten bevorzugt per E-Mail versendet werden: 

gruendung@freiburg.ihk.de Bei Einreichung in Papierform bitte ausschließlich Kopien einreichen. 

 

➢ Bitte beachten Sie, dass ohne die vollständigen Unterlagen eine Bearbeitung durch die IHK nicht 

erfolgen kann. 

 

➢ Die IHK leitet nach erfolgter Prüfung die Tragfähigkeitsbescheinigung direkt an die Agentur für 

Arbeit weiter. Hinweis: Haben Sie eine andere fachkundige Stelle beauftragt fügen Sie bitte den 

ausgefüllten Vordruck Ihren Antragsunterlagen bei. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Planung Ihres Gründungsvorhabens! 
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